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Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW 

Sehr geehrte Frau Bazgan, 

es ergeht folgender 

Bescheid 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt 

2. Diese Entscheidung ergeht gem. $ 11 Abs. 1 S.2 IFG NRW gebührenfrei 

Mit E-Mail vom 27.10.2021 stellten Sie über das Portal fragdenstaat.de eine Anfrage unter Bezug- 

nahme auf das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW). Sie begehrten hierbei 

eine Übersicht der Kosten, die der Universität in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 für den Bezug 

von Produkten der Unternehmen Elsevier und Springer Business & Science Media entstanden sind, 

aufgeschlüsselt nach Jahr und Produktnamen. 

N. 

l. Die erbetenen Daten sind nach $ 6 Satz 1 Ziff. b. IFG NRW geheimhaltungsbedürftig. 

Danach ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen, „soweit und solange [...] durch die Be- 

kanntgabe der Information [...] der Erfolg einer bevorstehenden behördlichen Maßnahme erheblich be- 

einträchtigt würde“. 

Die Ruhr-Universität steht in laufenden Verhandlungen mit den angesprochenen Verlagen, zum Teil 

werden diese auch zentralisiert geführt. Diese Verhandlungen würden durch eine Offenlegung auch der 

Preisgestaltung der Vergangenheit in ihrem Erfolg beeinträchtigt, da die jeweiligen Verlage, mit denen 

einzeln verhandelt wird, auf diese Weise von den Preisgestaltungen ihrer Konkurrenten erfahren wür- 

den. 

Dies würde die Verhandlungsposition der Ruhr-Universität und der beteiligten anderen Universitäten 

schwächen und somit den Erfolg dieser Maßnahme erheblich beeinträchtigen. 
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2. Auch $ 8 IFG NRW steht Ihrem Auskunftsbegehren entgegen. 

Gemäß $ 8 IFG NRW ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit durch die Übermittlung 

der Information ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird, dadurch ein nicht nur geringfü- 

giger wirtschaftlicher Schaden entstehen würde und die Allgemeinheit kein überwiegendes Interesse an 

der Gewährung des Informationszugangs hat. Informationen in diesem Sinne sind nach $ 3 IFG NRW 

alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen Informationsträgern vor- 

handenen Informationen, die im dienstlichen Zusammenhang erlangt wurden. 

a. Bei den beantragten Informationen handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Als sol- 

che werden alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen verstanden, die in Zusammenhang mit einem 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen, nur einem bestimmten Personenkreis bekannt und damit nicht 

offenkundig sind, nach dem erkennbaren Willen des Unternehmens und nach dessen berechtigtem und 

schutzwürdigem wirtschaftlichen Interessen geheim gehalten werden sollen. Die Zahlungen an die Ver- 

lage stehen im Zusammenhang mit ihrem Geschäftsbetrieb. Diese sind nur einem begrenzten Personen- 

kreis und nicht der Allgemeinheit zugänglich und die Verlage haben kein Interesse an einer Offenle- 

gung. Sie verfügen auch über ein berechtigtes und schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse an der Ge- 

heimhaltung der Information, da eine Offenlegung ihre Verhandlungsposition schwächen und im Ver- 

gleich zu anderen Verlagen dadurch ein Wettbewerbsnachteil eintreten kann. 

b. Es könnte demnach durch die Bekanntgabe ein wirtschaftlicher Schaden bei dem Verlag entstehen, 

der auch nicht nur geringfügig wäre. 

c. Demgegenüber müsste das Interesse der Allgemeinheit an dem Informationszugang überwiegen. Es 

besteht jedoch schon kein Interesse der Allgemeinheit an der Gewährung des Informationszugangs. 

aa. Das Interesse der Allgemeinheit besteht zum einen in der Auskunft über die Verwendung öffentlicher 

Gelder. Zum anderen besteht aber ein Allgemeinheitsinteresse an der effizienten Verwendung dieser 

Gelder. Im vorliegenden Fall würde, wie bereits dargestellt, die Verhandlungsposition der Ruhr-Univer- 

sität erheblich geschwächt durch die Offenlegung der gewünschten Informationen. Die Verlage würden 

diese zum eigenen Vorteil nutzen. Hierdurch würden schlechtere Verhandlungsergebnisse erzielt wer- 

den und somit mehr Steuergeld ausgegeben werden als nötig. Bei Offenlegung der Daten besteht die 

Gefahr einer gegenseitigen Preisanpassung. Auch der gesetzgeberischen Wertung hinter den Normen 

zum Wettbewerbs- und Kartellrecht kann entnommen werden, dass der hierdurch ausgeschaltete Wett- 

bewerb nicht im Sinne eines Allgemeininteresses sein kann. 

bb. Es würde der Allgemeinheit im Übrigen ebenfalls ein mehr als nur geringfügiger Schaden entstehen. 

Aufgrund der insgesamt hohen Verhandlungssummen wäre bereits auch nur eine durch die Anfrage 

bedingte kleinere Kostensteigerung für die steuerfinanzierten Hochschulen eine große Belastung. 

3. Andere Anspruchsgrundlagen als das IFG NRW sind nicht ersichtlich. Die von Ihnen genannten Ge- 

setze UIG NRW und VIG sind nicht einschlägig. 
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Dieser Bescheid erfolgt vorab per E-Mail, ein inhaltsgleiches Schreiben mit heutigem Datum wird Ihnen 

zugestellt. Ich bitte um Bestätigung des Eingangs der E-Mail sowie um Mitteilung einer Anschrift. 

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsge- 

richt in Gelsenkirchen (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen) 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form 

nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Fi- 

nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG vom 07.11.2012, GV.NRW 2012, S. 

548) erhoben werden.       

Unabhängig von der genannten verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeit haben Sie gemäß $ 

13 Abs. 2 IFG NRW das Recht, den Landesbeauftragten für den Datenschutz als Beauftragten für das 

Recht auf Information anzurufen. Hierdurch wird der Ablauf verwaltungsverfahrens- bzw. 

verwaltungsgerichtlicher Fristen jedoch nicht berührt. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im In- 

ternet unter https://www.ldi.nrw.de. 

Ferner wird darum gebeten, dass etwaige personenbezogene Daten sowie die Kontaktdaten von Mit- 

gliedern und Angehörigen der Ruhr-Universität Bochum durch Sie bzw. durch das mit Ihnen ersicht- 

lich verbundene Format nicht öffentlich zugänglich gemacht werden (insbesondere nicht auf den Web- 

seiten des Portals www.fragdenstaat.de ). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftra     
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